
ÖPNV-Schnuppertag 2012
Nahverkehrsunternehmen der Region präsentieren 
am 2. Oktober ihre vielfältigen Angebote

„2 auf 1“ – das gilt zum Nahver-
kehrs-Schnuppertag am 2. Oktober
im Vogtland. Konkret heißt das: je-

der Fahrgast mit einem gültigen Ti-
cket kann an diesem Tag noch eine
zweite Person kostenfrei in Straßen-
bahn, Bus oder Zug mitnehmen. So
kauft man beispielsweise an diesem
Tag für 7 Euro eine Tageskarte „Sin-
gle“ und kann zu zweit im gesamten

Vogtland mit mehrmaligem Umstei-
gen Straßenbahn, Bus und Zug fah-
ren. Auch Besitzer von Schülerkar-

ten oder Jahres-
karten können
eine zweite Per-
son mitnehmen.
Das gilt auch
für per Hand-
yTicket gelöste
Fahrscheine.
Nutzen Sie die-
sen Tag z. B. für
einen Ausflug
zur Vogtland
Arena in Klin-

genthal. Dort findet am 2. Oktober
das Training und die Qualifikation
des FIS Sommer Grand Prix Ski-
springen (ab 16 Uhr) statt. 
Der „Schnuppertag“ ist ein Danke-
schön an alle treuen Fahrgäste, die
Busse und Bahnen regelmäßig nut-

zen. Aber auch bei Autofahrern soll
die Neugier geweckt werden, auf
öffentliche Verkehrsmittel umzu-
steigen.
Zudem sind alle Interessierten an
diesem Tag herzlich eingeladen,
hinter die Kulissen der Nahver-
kehrsunternehmen zu blicken. Die
Betriebshöfe der Plauener Straßen-
bahn und des Plauener Omnibusbe-
triebes öffnen zu einem „Tag der
offenen Tür“. Rund um das Gar-
tenhaus Auerbach, dem Firmensitz
des Verkehrsverbundes Vogtland,
finden verschiedene Aktionen rund
um das Thema „Bus-, Bahn- und
Fahrradfahren“ statt, zu denen Er-
wachsene aber auch Schüler herz-
lich eingeladen sind. Die Fahrrad-
mitnahme ist nicht nur zum
Schnuppertag, sondern jeden Tag
im gesamten Gebiet des Verkehrs-
verbundes Vogtland kostenfrei.

Aktionen in Plauen
1. Tag der offenen Tür der Plauener Straßenbahn GmbH, Betriebshof, Wiesenstraße 24, Plauen

• geführte Betriebshofbesichtigungen 10:00, 13:00 sowie 15:00 Uhr 
• Fahrzeugbesichtigungen 
Zum Betriebshof wird ein Zubringerverkehr ab Oberen Bahnhof eingerichtet. Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
den Aushängen auf dieser Linie. Außerdem können Sie die regulären Linienfahrten der E7 oder der Stadtbuslinie C
nutzen. Von den Haltestellen „Hofer Straße“ bzw. „Unterer Bahnhof“ sind es ca. 5 Minuten Fußweg zum Betriebs-
hof Wiesenstraße. Nach Beendigung der Betriebshofbesichtigungen bringt Sie ein Sonderwagen direkt wieder zu-
rück ins Stadtzentrum (Abfahrtszeiten: 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr ab Betriebshof).

2. Tag der offenen Tür des Plauener Omnibusbetriebes, Friedrich-Eckardt-Straße 3, Plauen
• Betriebsführung mit Waschstraße, Werkstatt und Einsatzleitung
• Oldtimer-Bus Ikarus 55 pendelt vom „Tunnel“ zum Betriebshof (10:00, 11:00, 12:00, 13:00 Uhr ab „Tunnel“) 

3. Informationsstand und Mobilitätsberatung der Deutschen Bahn in der Stadtgalerie Plauen

Aktionen in Auerbach
Gartenhaus, Göltzschtalstraße 16, Auerbach (Haltestellenbereich und Parkplatz am Gartenhaus)
• Fahrradparcour des ADAC

Anliegen ist es, Fahrrad fahrende Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren noch besser mit den beson-
deren Anforderungen des Straßenverkehrs vertraut zu machen. Fahrpraktische Fertigkeiten werden geübt und anschlie-
ßend auf dem ADAC-Parcour unter Beweis gestellt.

• Präsentation des Radkultur-Zentrums Vogtland e. V.
Vorstellung der Movelo-Vogtland Elektrofahrräder, Verkehrsparcour, Spiel-, Sport- und Balancegeräte

• Informationsstand des Tourismusverbandes Vogtland e. V.
zu touristischen Angeboten im Vogtland inkl. Vorstellung Movelo-Vogtland-E-Bike-Netz

• für Schulklassen Busfahrten des Göltzschtal-Verkehr Rodewisch zur Sternwarte Rodewisch
mit halbstündiger Führung (Zeitraum 10:30 – 14:00 Uhr) 

• fünfjähriges Jubiläum TVZ-Informations- und Servicecenter, Glücksrad und Mobilitätsberatung
• Vorstellung des Freizeitbusses Vogtland mit Radanhänger
• Kinderbasteltisch der Vogtlandbahn
• Informationsstände zur Schülerbeförderung, zum Handy Ticket, zum EgroNet; für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Weitere Informationen bei der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland unter Servicetelefon 03744 19449 oder
www.vogtlandauskunft.de
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ÖPNV-Verbandsversammlung am 19. September:

Tarifänderung zum Fahrplan-
wechsel beantragt
Die Verkehrsunternehmen im Vogt-
land haben beim Landesamt für
Straßenbau und Verkehr eine Tarif-
änderung zum Fahrplanwechsel am
9. Dezember beantragt. Darüber
wurden die Mitglieder des Ver-
bandsrates des Zweckverbandes
Öffentlicher Personennahverkehr
Vogtland (ÖPNV) während ihrer
Beratung am 19. September infor-
miert. Tarifentscheidungen treffen
gemäß Personenbeförderungsgesetz
(PBefG) alleine die Verkehrsunter-
nehmen. Der derzeitige Verbundta-
rif gilt seit August 2011.
Die Preise im Verbundtarif Vogtland
sollen um durchschnittlich 3,2 Pro-
zent erhöht werden. Die Erhöhung
wird bewusst moderat, d. h. nur
leicht über der Inflationsrate erfol-
gen, da man die Fahrgäste nicht ver-

lieren, sondern halten will. Enorm
gestiegene Kosten für Fahrstrom,
Diesel und Energie sowie steigende
Kosten für Instandhaltung und In-
vestitionen zur Gewährleistung von
Sicherheit und Qualität machen die
Änderung unumgänglich. Betroffen
sind alle Streckenfahrscheine und
ausgewählte Netzkarten. So steigt
unter anderem der Preis der Tages-
karten Single um einen auf 8 Euro,
der für Tageskarten Kleingruppen
um 2 auf 16 Euro. Mehrere Fahr-
preise werden aber beibehalten. Auf
kurzen Distanzen bis zu 4 Tarifein-
heiten ändert sich der Preis bei Ein-
zelfahrscheinen nicht. Dies betrifft
z. B. die Stadtverkehrszonen Auer-
bach, Klingenthal, Plauen und Rei-
chenbach und teilweise auch den
Nachbarortsverkehr.

Frist für veraltete Kleinkläranlagen läuft 2015 ab

Minister Kupfer: „Förderan-
gebote jetzt nutzen!“
Umweltminister Frank Kupfer er-
öffnete am 24. September 2012 in
Leipzig die in diesem Jahr bereits
zum sechsten Mal stattfindenden
jährlichen Regionalkonferenzen zur
Kommunalen Abwasserbeseitigung
im Freistaat Sachsen. „Wir haben in
den vergangenen Jahren viel er-
reicht. Dennoch müssen bis zum
Jahr 2015 noch die Abwasserver-
hältnisse von knapp 500 000 Bür-
gern an den gesetzlich geforderten
Stand der Technik angepasst wer-
den“, so der Minister. „Die Förder-
mittel dafür stehen jetzt bereit. Wer
bis zum letzten Moment abwartet,
geht vielleicht leer aus. Deshalb
mein Appell: stellen Sie jetzt För-
deranträge, denn derzeit sind noch

genügend Mittel vorhanden.“ 
Bisher konnte die Sächsische Auf-
baubank für knapp 22 000 Klein-
kläranlagen die Förderung ausrei-
chen. „Den Bau hat der Freistaat in
den vergangenen Jahren mit rund
40 Millionen Euro gefördert“, so
Kupfer weiter. „Ich bin zuversicht-
lich: Wenn unsere Anstrengungen
gemeinsam mit Hausbesitzern, Ab-
wasserzweckverbänden und Kom-
munen nicht nachlassen, werden
wir das Ziel 2015 halten können.“ 

Auf den Regionalkonferenzen wer-
den Beispiele mit bürgerfreundli-
chen Lösungen sowie ein breites
Themenspektrum rund ums Abwas-
ser präsentiert. 

Hintergrund: 
Derzeit wird das Abwasser von etwa 88 Prozent der sächsischen Bevölkerung
über zentrale oder dezentrale Lösungen ordnungsgemäß nach dem Stand der Tech-
nik behandelt. Mit etwa vier Milliarden Euro Fördermitteln haben Freistaat, Bund
und EU seit 1991 Investitionen in die Abwasserentsorgung unterstützt. Damit wur-
den Investitionen von rund sieben Milliarden Euro ermöglicht.

Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und Ka-
tastergesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Die Änderungen erfolgten aufgrund der Übernahme einer
Katastervermessung im Bereich der Straße „Am Burgteich“
durch den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Barth
aus Plauen.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 3 des SächsVermKatG1 für die
Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Än-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Allen Betrof-
fenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Be-
kanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermKatG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 0509-157 bis 161 und 0515-
134 bis 166 sowie weitere Fortführungsunterlagen über die
Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen

ab dem 29. 10. 2012 bis zum 30. 11. 2012
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle 
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-
VermKatG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-

katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder Mail: poststelle.katas-
ter@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die Möglichkeit,
weitere Unterlagen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Bildung von Flurstücken stellt einen Verwaltungsakt
dar. Die Betroffenen können innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch gegen die Änderung der Daten
des Liegenschaftskatasters einlegen. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogt-
landkreis, Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen oder beim
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen,
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen.

Plauen, den 18. 09. 2012

Dr. Lenk
Landrat

1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz –
SächsVermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils
geltenden Fassung.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Reinsdorf (0509): 
92/1, 92/2, 157/2, 157/6 und 157/7
Gemarkung Thiergarten (0515): 
77/2, 77/3, 77e, 77f, 77l, 79, 81/3, 81c, 81e, 82c, 82d, 84,
85/2, 489, 518, 518a, 519/4, 519/6, 563a, 564/1, 564/2,
575/1, 575/2, 577/1, 587/1, 588, 600 und 615

Art der Änderung
1. Bildung von Flurstücken
2. Änderung der Angabe der Flächengröße
3. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
4. Änderung der Angaben zur Nutzung
5. Änderung des Gebäudenachweises


